
Gemeinde Moorrege

Beschlussvorlage

Freibad Oberglinde; hier: Änderung der Zuständigkeit

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:

Zwischen der Gemeinde Moorrege und der Stadt Uetersen wurde am 09.10./13.12.1974
eine Vereinbarung über die Trägerschaft und Unterhaltung des Freibades Uetersen in
Moorrege Oberglinde gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit
abgeschlossen.

In der zurzeit gültigen Vereinbarung wurde vereinbart, dass die Stadt Uetersen, im
Einvernehmen mit der Gemeinde Moorrege, alle mit dem Freibad zusammenhängenden
Angelegenheiten in eigener Zuständigkeit regelt. Die daraus entstehenden
Verwaltungskosten für die Stadt Uetersen wurden anteilig von der Gemeinde Moorrege
mit einer jährlichen Pauschale in Höhe von 3.000,-€ vergütet.

Zwischen den Verwaltungen der Gemeinde Moorrege und der Stadt Uetersen besteht
Einvernehmen, dass die Erfüllung der Aufgaben zukünftig durch die Gemeinde Moorrege
wahrgenommen wird. Die Stadt Uetersen wäre somit angehalten, lediglich die jährliche
Pauschale in Höhe von 3.000,-€ an die Gemeinde Moorrege zu begleichen.

Die Aufteilung der Betriebs- und Unterhaltungskosten sowie die Investitionskosten
werden weiterhin entsprechend dem Verhältnis 40% Gemeinde Moorrege zu 60% Stadt
Uetersen getragen.

Die Stadt Uetersen wird die gleichlautende Vorlage ebenfalls in den zuständigen
Gremien behandeln, sodass die neue Vereinbarung möglichst zum 01.01.2024 in Kraft
treten kann.

Vorlage Nr.: 1484/2023/MO/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 08.11.2023

Bearbeiter: Feber AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde
Moorrege

21.11.2023 öffentlich

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 29.11.2023 öffentlich

Gemeindevertretung Moorrege 12.12.2023 öffentlich



Finanzierung:

Die Umstrukturierung der Aufgaben wird voraussichtlich keine finanziellen Auswirkungen
haben, da die Kosten weiterhin in gleichen Teilen übernommen werden. Finanzielle
Auswirkungen sind aufgrund der von der Stadt Uetersen zu zahlenden und im Haushalt
zu vereinnahmenden jährlichen Pauschale in Höhe von 3.000,00 € gegeben.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die Vereinbarung über die Trägerschaft und
Unterhaltung des Freibades Moorrege-Oberglinde gemäß §18 des Gesetzes über
kommunale Zusammenarbeit im Einvernehmen mit der Stadt Uetersen zu kündigen und
der als Anlage 1 beigefügten Vereinbarung zuzustimmen.

__________________
Balasus

Bürgermeister

Anlagen:

- Vereinbarung über die Trägerschaft und Unterhaltung des Freibades Moorrege-
Oberglinde


